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P&TS-Fond-Reglement 
zum Schutz ethischer Innovationen 

 

 
 

Einführung 

In dem Bestreben, die nachhaltige Entwicklung und die Demokratie zu fördern und zu 
unterstützen, in der Überzeugung, dass die technologische Innovation eine wichtige 
Rolle bei der Lösung vieler Herausforderungen spielen wird, denen sich die Menschheit 
im 21. Jahrhundert gegenübersieht, stellt die P&TS SA (nachstehend "P&TS") einen Fond 
zum Schutz ethischer Innovationen (nachstehend "der Fond") zur Verfügung. 

Artikel 1 Zweck des Fonds 

1 Zweck des Fonds ist die Förderung ethischer Innovationen durch Förderung des 
Schutzes von Projekten, welche die in Artikel 4 festgelegten Kriterien erfüllen. 

2 Die Unterstützung erfolgt insbesondere in Form von Dienstleistungen im Bereich des 
geistigen Eigentums, die den begünstigten Unternehmen von P&TS angeboten werden, 
um einen angemessenen Schutz des geistigen Eigentums der Projekte zu fördern.  

Artikel 2 Dotierung des Fonds 

1 P&TS stellt den Gegenwert von CHF 20’000 pro Jahr in Form von Dienstleistungen zur 
Verfügung, die den begünstigten Unternehmen angeboten werden. Der Fond steht 
Dritten offen, die ihn zur Finanzierung zusätzlicher Dienstleistungen von P&TS nutzen 
können. 

2 Der zur Verfügung stehende Betrag kann auf eine oder mehrere Unterstützungen 
aufgeteilt werden, die jährlich für ein oder mehrere Projekte gewährt werden. Die Jury, 
die von der Geschäftsleitung von P&TS ernannt wird, entscheidet über die Verteilung. 

3 Wenn im Laufe eines Jahres die Zahl der vorgeschlagenen Projekte, die den ethischen 
Kriterien entsprechen, nicht ausreicht, kann der zur Verfügung gestellte Betrag 
verschoben, reduziert oder gestrichen werden. 
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Artikel 3 Unternehmen, die Unterstützung erhalten, und Formen der Unterstützung 

1 Unternehmen mit weniger als 200 Beschäftigten haben Anspruch auf Unterstützung 
(einschließlich Tochtergesellschaften und angeschlossene Unternehmen), die von P&TS 
vertreten werden können und die die Dienste von P&TS beim Schutz der Rechte des 
geistigen Eigentums in Anspruch nehmen möchten. 

2 Die Jury kann beschließen, Projekte durch eine der folgenden Arten der Unterstützung 
zu fördern: 

1) Dienstleistungen, die von P&TS während der Vorbereitung oder Einreichung 
von Patent-, Design- oder Markenanmeldungen angeboten werden, 
ausgenommen amtliche Gebühren oder externe Kosten. 

2) Nachlässe auf die P&TS-Gebühren für die Vorbereitung oder Einreichung von 
Patent-, Design- oder Markenanmeldungen, ausgenommen amtliche Gebühren 
oder externe Kosten. 

3) Rechtsberatung in Fragen des geistigen Eigentums oder des 
Technologietransfers, einschließlich der Vorbereitung von Verträgen. 

 

Artikel 4 Ethische Kriterien 

1 Projekte können in einem der folgenden Bereiche unterstützt werden: 

1) Erneuerbare Energien, insbesondere Sonne, Wind, Erdwärme, Wasserkraft, 
Biokraftstoff, Energieeinsparungen usw. 

2) Verhinderung der globalen Erwärmung: Reduzierung der CO2-Emissionen, 
umweltverträgliche Mobilität. 

3) Umweltschutz: Bekämpfung der Verschmutzung oder Verschlechterung der 
Atmosphäre, des Wassers und des Bodens, Bekämpfung der Entwaldung, Schutz 
der Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren. 

4) Gesundheit: Zugang zu Trinkwasser und Wasserreinigung, Kampf gegen 
Unterernährung, Bekämpfung und Diagnose von Tropenkrankheiten wie 
Malaria, Dengue-Fieber, Chikungunya, Gelbfieber, Cholera usw. 

5) Menschenrechte: Maßnahmen im Bildungsbereich, insbesondere Bekämpfung 
des Analphabetismus, Verringerung der "digitalen Kluft" zwischen Industrie- 
und Entwicklungsländern, Zugang zu Informationsautobahnen in 
benachteiligten Regionen, Maßnahmen zur Förderung der Demokratie, darunter 
insbesondere Projekte zur Förderung des Zugangs zu freien und Mehrparteien-
Informationen. 
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(6) Förderung des Friedens: Bekämpfung und Verhütung von Krieg und 
Terrorismus, einschließlich Projekte zur Förderung der Abrüstung oder 
Minenräumung, Bekämpfung der Folter. 

Artikel 5 Zuteilung von Unterstützung 

1 Über die Zuweisung von Fördermitteln an Kandidatenprojekte und die Verteilung der 
verfügbaren Mittel entscheidet allein die Jury souverän. 

2 Darüber hinaus können Unterstützungsanträge jederzeit von Antragstellern initiiert 
werden. 

3 Für die Zuteilung der Unterstützung tritt die Jury je nach Vorkommen von Projekten, 
die von P&TS bearbeitet werden und die unterstützt werden können, oder von 
Gesuchen, die von den Gesuchstellern selbst eingereicht wurden, zusammen. 

4 Ein und dasselbe Projekt kann nicht mehr als einmal unterstützt werden. Die Kosten 
für den Schutz des Projekts, die über den Betrag der Unterstützung hinausgehen, 
werden von dem begünstigten Unternehmen getragen. 

Artikel 6 Anerkennung der Gewährung von Unterstützung 

1 Die unterstützten Unternehmen verpflichten sich zu akzeptieren, dass P&TS ihren 
Namen und/oder die Beschreibung des Projekts auf Informations- oder Werbematerial 
zur Förderung des Fonds  und/oder der Dienstleistungen von P&TS verwenden darf. 
P&TS wird es jedoch vermeiden, diese Informationen zu veröffentlichen, bevor die 
betreffende Erfindung oder das betreffende Projekt der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht wurde, z.B. bei der Veröffentlichung einer Patentanmeldung. 

2 P&TS behält sich das Recht vor, das begünstigte Unternehmen aufzufordern, auf 
seinem Informations- oder Werbematerial die Tatsache zu erwähnen, dass sein Projekt 
von P&TS unterstützt wurde. Zu diesem Zweck verpflichtet sie sich, jedes 
Publikationsprojekt zur Genehmigung an P&TS zu schicken. 

 


